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Kindeswohl
Evangelische Jugend
Oldenburger Münsterland

14. Juni

Am Samstag, den 14. Juni findet im Ev. Gemeindehaus Vechta, 
in der Jugendetage, eine Schulungseinheit zum Thema 
„Kindeswohl“ statt. Das Thema Kindeswohlergehen ist für 
MitarbeiterInnen in der Ev. Jugend ein nötiges Thema, vor 
allem auch für FreizeitmitarbeiterInnen. 
An diesem Wochenende arbeiten bereits die LARP-
MitarbeiterInnen und laden herzlich ein, von 10 - 13 Uhr dazu 
zu kommen. 
Referiert wird diese Schulungseinheit von Andre Medeke, 
Referent aus dem Landesjugendpfarramt.

Ort:   Jugendetage Vechta
Kosten: Keine
Zeitraum: Sa., 10 - 13 Uhr
  anschließend Mittagessen
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Ev. Jugend Oldenburger Münsterland, Marienstr. 14, 49377 Vechta
jens.schultzki@ejo.de           www.kom.ejo.de

Anmeldung zur Schulungseinheit „Kindeswohl“ 
am 14. Juni 14 in Vechta

Hiermit melde ich mich / hiermit melde ich mein Kind

_____________________________________________________________________
Vor- und Zuname des Teilnehmenden

zur Schulungseinheit „Kindeswohl“
im Ev. Gemeindehaus Vechta (Jugendetage) an.

Straße: _______________________________________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________________________________

Geb.-Dat.: ____________________ Tel.-Nr.:____________________________
     (für Notfälle)

Email-Adr.: ____________________________________________________________
(freiwillige Angabe)

Besonderheiten: ________________________________________________________
(Allergien, nötige Medikamente ...)

 Ich bin VegetarierIn

Freizeitbestimmungen / gesetzliche Reisebedingungen: 

Für die Maßnahme gelten die Gesetze zum Jugendschutz. Wir setzen voraus, dass während der 
Maßnahme entstehende Fotografien und Filmmaterial verwendet und veröffentlicht werden 
dürfen. Ansteckende Krankheiten, psychische und physische Handicaps sind der Freizeitleitung 
im Vorfeld mitzuteilen. Nötige ärztliche Maßnahmen, die einen Arzt, z. B. nach einem Unfall, für 
erforderlich hält, dürfen vorgenommen werden. Für Geld und Wertgegenstände wird keine 
Haftung übernommen. Mögliche selbst verursachte Schäden müssen vom Teilnehmenden oder 
d e r e n E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n g e t r a g e n w e r d e n . B e i Ve r s t ö ß e n g e g e n d i e 
Gemeinschaftsordnung kann die Freizeitleitung den Teilnehmenden von der Maßnahme 
ausschließen. 
Ich / wir stimmen den gesetzlichen Freizeit- und Reisebedingungen zu. 

________________________________ __________________________________
Datum, Unterschrift des Teilnehmenden  Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


